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216 WEFV 30.08.2017 01.10.2017 2017 5017 
217 BVG 17.03.2017 01.01.2018 2017 6337 
218 BVG [ZGB] 17.06.2016 01.01.2018 2017 3708 
219 BVV 2 21.09.2018 01.01.2019 2018 3537 
220 V Arbeitslose 14.11.2018 01.01.2019 2018 4689 
221 ASV 21.06.2019 01.08.2019 2019 2221 

 
 

BVG 

Art. 19a218 Überlebende eingetragene Partnerin,  
überlebender eingetragener Partner  

Artikel 19 gilt für die überlebende eingetragene Partnerin oder den überlebenden 
eingetragenen Partner sinngemäss. 

Art. 64c Abs. 2 Bst. a und 4 
2 Die jährliche Aufsichtsabgabe bemisst sich:  

a. bei den Aufsichtsbehörden nach der Zahl der beaufsichtigten Vorsorgeeinrich-
tungen sowie nach der Anzahl der aktiven Versicherten und der Anzahl der 
ausbezahlten Renten;217 

4 Die Aufsichtsbehörden überwälzen die nach Absatz 2 Buchstabe a geschuldete 
Abgabe auf die von ihnen beaufsichtigten Vorsorgeeinrichtungen.217 

Art. 86a Abs. 1 Bst. g und 2 Bst. g 
1 Sofern kein überwiegendes Privatinteresse entgegensteht, dürfen Daten im Einzel-
fall und auf schriftliches und begründetes Gesuch hin bekannt gegeben werden an:  

g. …213 
2 Sofern kein überwiegendes Privatinteresse entgegensteht, dürfen Daten bekannt 
gegeben werden an:  

g. den Nachrichtendienst des Bundes (NDB) oder die Sicherheitsorgane der Kan-
tone zuhanden des NDB, wenn eine konkrete Bedrohung der inneren oder 
äusseren Sicherheit nach Artikel 19 Absatz 2 NDG gegeben ist.213 

Art. 89a211 
1 In Bezug auf Personen, für die die Rechtsvorschriften der sozialen Sicherheit der 
Schweiz oder eines oder mehrerer EU-Mitgliedstaaten gelten oder galten und die 
Staatsangehörige der Schweiz oder eines EU-Mitgliedstaates sind, auf Flüchtlinge 
oder Staatenlose mit Wohnort in der Schweiz oder einem EU-Mitgliedstaat sowie 
auf die Familienangehörigen und Hinterlassenen dieser Personen sind auf die Leis-
tungen im Geltungsbereich des vorliegenden Gesetzes folgende Erlasse in der für die 
Schweiz verbindlichen Fassung von Anhang II, Abschnitt A, des Abkommens vom 
21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der 
Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizü-
gigkeit (Freizügigkeitsabkommen) anwendbar:  

a. Verordnung (EG) Nr. 883/2004;  
b. Verordnung (EG) Nr. 987/2009;  
c. Verordnung (EWG) Nr. 1408/71;  
d. Verordnung (EWG) Nr. 574/72. 

2 In Bezug auf Personen, für die die Rechtsvorschriften der sozialen Sicherheit der 
Schweiz, Islands, Norwegens oder Liechtensteins gelten oder galten und die Staats-
angehörige der Schweiz, Islands, Norwegens oder Liechtensteins sind oder die als 
Flüchtlinge oder Staatenlose Wohnort in der Schweiz oder auf dem Gebiet Islands, 
Norwegens oder Liechtensteins haben, sowie auf die Familienangehörigen und 
Hinterlassenen dieser Personen sind auf die Leistungen im Geltungsbereich des 
vorliegenden Gesetzes folgende Erlasse in der für die Schweiz verbindlichen Fas-
sung von Anlage 2 zu Anhang K des Übereinkommens vom 4. Januar 1960 zur 
Errichtung der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA-Übereinkommen) an-
wendbar:  

a. Verordnung (EG) Nr. 883/2004;  
b. Verordnung (EG) Nr. 987/2009;  
c. Verordnung (EWG) Nr. 1408/71;  
d. Verordnung (EWG) Nr. 574/72. 

3 Der Bundesrat passt die Verweise auf die in den Absätzen 1 und 2 aufgeführten 
Rechtsakte der Europäischen Union jeweils an, wenn eine Anpassung des Anhangs 
II des Freizügigkeitsabkommens und der Anlage 2 zu Anhang K des EFTA-Über-
einkommens beschlossen wurde.  



4 Die Ausdrücke «Mitgliedstaaten der Europäischen Union», «Mitgliedstaaten der 
Europäischen Gemeinschaft», «Staaten der Europäischen Union» und «Staaten der 
Europäischen Gemeinschaft» im vorliegenden Gesetz bezeichnen die Staaten, für die 
das Freizügigkeitsabkommen gilt. 
 
 

BVV 2 

Art. 1 Abs. 5 
5 Ein Vorsorgeplan mit Wahl der Anlagestrategie nach Artikel 1e gilt als angemes-
sen, wenn: 

a. die Bedingungen nach Absatz 2 Buchstabe b erfüllt sind; und  
b. bei der Berechnung des Höchstbetrages der Einkaufssumme keine höheren Bei-

träge als durchschnittlich 25 Prozent des versicherten Lohns pro mögliches 
Beitragsjahr ohne Aufzinsung berücksichtigt werden.214 

Art. 1e 214 Wahl der Anlagestrategie 
  (Art. 1 Abs. 3 BVG)  

1 Nur Vorsorgeeinrichtungen, die ausschliesslich Lohnanteile über dem anderthalb-
fachen oberen Grenzbetrag nach Artikel 8 Absatz 1 BVG versichern, dürfen inner-
halb eines Vorsorgeplans unterschiedliche Anlagestrategien anbieten.  
2 Die Vorsorgeeinrichtung darf höchstens zehn Anlagestrategien pro Vorsorgewerk 
anbieten.  
3 Das Vorsorgeguthaben einer versicherten Person darf nicht aufgeteilt und nach 
unterschiedlichen Strategien oder unterschiedlichen Gewichtungen innerhalb einer 
Strategie angelegt werden.  
4 Vorsorgeeinrichtungen können den angeschlossenen Vorsorgewerken für eine 
Anlagestrategie mehrere externe Vermögensverwalterinnen oder -verwalter anbieten. 
Die Vorsorgewerke dürfen nur aus den von der Vorsorgeeinrichtung angebotenen 
Vermögensverwalterinnen und -verwaltern auswählen.  
5 Innerhalb eines Kollektivs müssen die Anlagestrategien allen Versicherten angebo-
ten werden. Das Anlageergebnis einer Anlagestrategie muss den Guthaben derjeni-
gen Versicherten eines Kollektivs, die diese Strategie gewählt haben, nach einheitli-
chen Kriterien zugeschrieben werden. 

Art. 3a Abs. 1 
1 Für Personen, die gemäss Artikel 2 BVG obligatorisch zu versichern sind und die 
bei einem Arbeitgeber einen massgebenden AHV-Lohn von mehr als 21 330 Franken 
beziehen, muss ein Betrag in der Höhe von mindestens 3555 Franken versichert 
werden.219 

Art. 5 219 Anpassung an die AHV 
Die Grenzbeträge nach den Artikeln 2, 7, 8 und 46 BVG werden wie folgt erhöht:  

Bisherige Beträge  
Franken 

Neue Beträge  
Franken 

 

21 150 21 330
24 675 24 885
84 600 85 320
  3 525  3 555
 

Art. 50 Abs. 4bis und 5  
4bis Eine Vorsorgeeinrichtung, die innerhalb eines Vorsorgeplans unterschiedliche 
Anlagestrategien anbietet, kann gestützt auf ihr Reglement die Anlagemöglichkeiten 
nach den Artikeln 53 Absätze 1–4, 54, 54a, 54b Absatz 1, 55, 56, 56a Absätze 1 und 
5 erweitern. Sie muss die Einhaltung der Absätze 1 und 3 und die sinngemässe Ein-
haltung von Absatz 2 im Anhang ihrer Jahresrechnung schlüssig darlegen. Anlagen 
mit Nachschusspflichten sind verboten.214 
5 Sind die Voraussetzungen nach den Absätzen 4 und 4bis für eine Erweiterung der 
Anlagemöglichkeiten nicht erfüllt, so trifft die Aufsichtsbehörde die angemessenen 
Massnahmen. Sie kann auch die Anpassung der Vermögensanlage verlangen.214 

Art. 53a 214 Risikoarme Anlagen  
(Art. 19a FZG)  

1 Als risikoarm gelten folgende Anlagen:  
a. Bargeld (Schweizerfranken);  
b. Forderungen nach Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe b Ziffern 1–8 mit guter Boni-

tät in Schweizerfranken oder in abgesicherten Fremdwährungen, ausgenommen 
Anleihensobligationen mit Wandel- oder Optionsrechten.  

2 Die durchschnittliche Laufzeit aller Forderungen darf nicht mehr als fünf Jahre 
betragen. Derivate sind nur zur Absicherung von Forderungen in Fremdwährung 
zulässig.  

Art. 54b Abs. 3  
3 Eine Vorsorgeeinrichtung, die innerhalb eines Vorsorgeplans unterschiedliche 
Anlagestrategien anbietet, darf Immobilien nicht belehnen.214 

Übergangsbestimmung zur Änderung vom 30. August 2017214 

1 Vorsorgeeinrichtungen, die am 1. Oktober 2017 bereits unterschiedliche Anlage-
strategien anbieten, müssen ihre Reglemente und Anlagestrategien bis zum 31. De-
zember 2019 dieser Änderung anpassen. 
2 Solange diese Vorsorgeeinrichtungen ihren Versicherten keine Strategie mit risiko-
armen Anlagen (Art. 53a) anbieten, dürfen sie bei einem Austritt einer versicherten 
Person aus der Vorsorgeeinrichtung nicht von den Artikeln 15 und 17 FZG abwei-
chen. 
 
 



V Arbeitslose 

Art. 8 Abs. 1  
1 Der Beitragssatz für die Risiken Tod und Invalidität beträgt 0,25 Prozent des koor-
dinierten Tageslohnes.220 
 
 

FZG 

Art. 19a 215 Ansprüche bei Wahl der Anlagestrategie durch die  
versicherte Person  

1 Vorsorgeeinrichtungen, die ausschliesslich Lohnanteile über dem anderthalbfachen 
oberen Grenzbetrag nach Artikel 8 Absatz 1 BVG versichern und unterschiedliche 
Anlagestrategien anbieten, können vorsehen, dass den austretenden Versicherten in 
Abweichung von den Artikeln 15 und 17 der effektive Wert des Vorsorgeguthabens 
im Zeitpunkt des Austritts mitgegeben wird. In diesem Fall müssen sie mindestens 
eine Strategie mit risikoarmen Anlagen anbieten. Der Bundesrat umschreibt die 
risikoarmen Anlagen näher.  
2 Die Vorsorgeeinrichtung muss die versicherte Person bei der Wahl einer Anlage-
strategie über die verschiedenen Anlagestrategien und die damit verbundenen Risi-
ken und Kosten informieren. Die versicherte Person muss schriftlich bestätigen, dass 
sie diese Informationen erhalten hat.  
3 Die Austrittsleistung wird ab dem Zeitpunkt der Fälligkeit nicht verzinst. 

Art. 25b212 
1 In Bezug auf Personen, für die die Rechtsvorschriften der sozialen Sicherheit der 
Schweiz oder eines oder mehrerer EU-Mitgliedstaaten gelten oder galten und die 
Staatsangehörige der Schweiz oder eines EU-Mitgliedstaates sind, auf Flüchtlinge 
oder Staatenlose mit Wohnort in der Schweiz oder einem EU-Mitgliedstaat sowie 
auf die Familienangehörigen und Hinterlassenen dieser Personen sind auf die Leis-
tungen im Geltungsbereich des vorliegenden Gesetzes folgende Erlasse in der für die 
Schweiz verbindlichen Fassung von Anhang II, Abschnitt A, des Abkommens vom 
21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der 
Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizü-
gigkeit (Freizügigkeitsabkommen) anwendbar:  

a. Verordnung (EG) Nr. 883/2004;  
b. Verordnung (EG) Nr. 987/2009;  
c. Verordnung (EWG) Nr. 1408/71;  
d. Verordnung (EWG) Nr. 574/72. 

2 In Bezug auf Personen, für die die Rechtsvorschriften der sozialen Sicherheit der 
Schweiz, Islands, Norwegens oder Liechtensteins gelten oder galten und die Staats-
angehörige der Schweiz, Islands, Norwegens oder Liechtensteins sind oder die als 

Flüchtlinge oder Staatenlose Wohnort in der Schweiz oder auf dem Gebiet Islands, 
Norwegens oder Liechtensteins haben, sowie auf die Familienangehörigen und 
Hinterlassenen dieser Personen sind auf die Leistungen im Geltungsbereich des 
vorliegenden Gesetzes folgende Erlasse in der für die Schweiz verbindlichen Fas-
sung von Anlage 2 zu Anhang K des Übereinkommens vom 4. Januar 1960 zur 
Errichtung der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA-Übereinkommen) an-
wendbar:  

a. Verordnung (EG) Nr. 883/2004;  
b. Verordnung (EG) Nr. 987/2009;  
c. Verordnung (EWG) Nr. 1408/71;  
d. Verordnung (EWG) Nr. 574/72. 

3 Der Bundesrat passt die Verweise auf die in den Absätzen 1 und 2 aufgeführten 
Rechtsakte der Europäischen Union jeweils an, wenn eine Anpassung des Anhangs 
II des Freizügigkeitsabkommens und der Anlage 2 zu Anhang K des EFTA-Über-
einkommens beschlossen wurde.  
4 Die Ausdrücke «Mitgliedstaaten der Europäischen Union», «Mitgliedstaaten der 
Europäischen Gemeinschaft», «Staaten der Europäischen Union» und «Staaten der 
Europäischen Gemeinschaft» im vorliegenden Gesetz bezeichnen die Staaten, für die 
das Freizügigkeitsabkommen gilt. 
 
 

WEFV 

Art. 7 Abs. 1 
1 Der Mindestbetrag für eine Rückzahlung beträgt 10 000 Franken.216 

 
 

ASV 

Art. 4 Abs. 1 Bst. c  
1 Die Anlegerversammlung hat folgende unübertragbare Befugnisse:  

c. Wahl der Mitglieder des Stiftungsrates;221 

Art. 5 Abs. 2 und 3  
2 Die Mitglieder und die Präsidentin oder der Präsident des Stiftungsrates werden 
von der Anlegerversammlung gewählt. Dabei dürfen der Stifter, dessen Rechtsnach-
folger und Personen, die mit dem Stifter wirtschaftlich verbunden sind, höchstens 
von einem Drittel des Stiftungsrates vertreten werden. Die Anlegerversammlung 
kann ihr Recht, die Präsidentin oder den Präsidenten zu wählen, in den Statuten auf 
den Stiftungsrat übertragen.221 
3 Der erste Stiftungsrat wird durch den Stifter ernannt. Die Statuten können dem 
Stifter oder dessen Rechtsnachfolger das Recht zuerkennen, im Falle des vorzeitigen 



Rücktritts eines Stiftungsratsmitglieds einen Ersatz zu ernennen. Die Amtszeit dieses 
Stiftungsratsmitglieds dauert bis zur nächsten Sitzung der Anlegerversammlung.221 

Art. 6 Abs. 3  
3 Er sorgt für eine der Grösse und Komplexität der Anlagestiftung angemessene 
interne Kontrolle und für eine ausreichende Kontrolle der mit übertragenen Aufga-
ben betrauten Personen. Er stellt die Unabhängigkeit der Kontrollorgane sicher.221 

Art. 7 Abs. 2 Bst. d und 3  
2 Der Stiftungsrat kann Aufgaben an Dritte übertragen, sofern zusätzlich zu Absatz 1 
folgende Voraussetzungen erfüllt sind:  

d. …221 
3 An Dritte übertragene Aufgaben dürfen nur weiterübertragen werden, wenn der 
Stiftungsrat der Weiterübertragung vorgängig zugestimmt hat und die Bestimmun-
gen über die Aufgabenübertragung eingehalten werden. Die Stiftung und die Revisi-
onsstelle müssen die übertragenen Aufgaben weiterhin kontrollieren beziehungswei-
se prüfen können.221 

Art. 8 Abs. 2–4  
2 Personen, die mit der Verwaltung oder Vermögensverwaltung der Anlagestiftung 
betraut sind, dürfen nicht in den Stiftungsrat gewählt werden. Überträgt der Stif-
tungsrat die Geschäftsführung Dritten, so dürfen diese nicht im Stiftungsrat vertreten 
sein.221 
3 Die Mitglieder des Stiftungsrates unterliegen in ihren Tätigkeiten keinen Weisun-
gen des Stifters oder von dessen Rechtsnachfolger. Sie sind in eigener Sache nicht 
stimmberechtigt.221 
4 Die Anlegerversammlung genehmigt das Reglement zur Vermeidung von Interes-
senkonflikten und Rechtsgeschäften mit Nahestehenden. Sie kann dieses Recht in 
den Statuten auf den Stiftungsrat übertragen.221 

Art. 11 Abs. 3 zweiter Satz  
3 … Die Aufsichtsbehörde kann dazu den Anlagestiftungen im Einzelfall Vorgaben 
machen.221 

Art. 12 Abs. 1  
1 Die Depotbank muss eine Bank nach Artikel 1 Absatz 1 BankG oder eine Zweig-
niederlassung einer ausländischen Bank nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a BankG 
sein.221 

Art. 13 Abs. 3 Bst. a  
…221 

Art. 20 Abs. 2–2quater 
2 Statuten oder Reglement können Sacheinlagen zulassen, wenn diese mit der Anla-
gestrategie vereinbar sind und die Interessen der übrigen Anleger der Anlagegruppe 
nicht beeinträchtigen.221 
2bis Der faire Wert von Sacheinlagen, die nicht an einer Börse oder an einem anderen 
geregelten Markt gehandelt werden, muss:  

a. nach dem zu erwartenden Ertrag oder Geldfluss unter Berücksichtigung eines 
risikogerechten Kapitalisierungszinssatzes ermittelt werden;  

b. durch Vergleich mit ähnlichen Objekten geschätzt werden; oder  
c. nach einer anderen allgemein anerkannten Methode berechnet werden.221 

2ter Dieser Wert muss durch mindestens einen Experten oder eine Expertin geschätzt 
werden, der oder die unabhängig und qualifiziert ist.221 
2quater Bei Anteilen von nicht kotierten Fonds oder bei Ansprüchen von Anlagegrup-
pen ist auf den jeweiligen Netto-Inventarwert abzustellen.221 

Art. 23 Abs. 2  
2 Zulässig ist auch die unbeschränkte Einlage bei einer Bank nach Artikel 1 Absatz 1 
BankG oder einer Zweigniederlassung einer ausländischen Bank nach Artikel 2 
Absatz 1 Buchstabe a BankG.221 

Art. 24 Abs. 2 Bst. a  
2 Eine Tochtergesellschaft im Stammvermögen muss folgende Bedingungen erfül-
len:  

a. Sie ist eine Aktiengesellschaft oder Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit 
Sitz in der Schweiz; sie kann ihren Sitz nur dann im Ausland haben, wenn dies 
im Interesse der Anleger liegt.221 

Art. 25 Abs. 1         
1 Mehrere Stiftungen können sich gemeinsam an einer nicht kotierten schweizeri-
schen Aktiengesellschaft beteiligen, sofern sie dadurch das vollständige Aktienkapi-
tal halten.221 

Art. 26 Abs. 1, 3 und 4            
1 Soweit diese Verordnung keine besonderen Regelungen enthält, gelten die Artikel 
49–56a BVV 2, ausgenommen Artikel 50 Absätze 2 und 4, für das Anlagevermögen 
sinngemäss.221 
3 Das Gegenparteirisiko bei Forderungen einer Anlagegruppe ist auf 10 Prozent des 
Vermögens pro Schuldner zu beschränken. Abweichungen sind möglich bei Forde-
rungen gegenüber der Eidgenossenschaft und schweizerischen Pfandbriefinstituten.A 
221 
4 Anlagegruppen, die Nachschusspflichten auslösen können, sind verboten.221 
 

A 
 

S. auch die V vom 28. über die Voraussetzungen für die Überschreitung der Schuld-
ner- und Gesellschaftsbegrenzung von Anlagestiftungen (SR 831.403.210). 



Art. 26a 221 Überschreitung der Begrenzungen einzelner Schuldner 
und einzelner Gesellschaftsbeteiligungen  

  (Art. 53k Bst. d BVG)  

1 Die Begrenzungen von Forderungen gegenüber einzelnen Schuldnern und von 
einzelnen Gesellschaftsbeteiligungen nach den Artikeln 54 und 54a BVV 2 dürfen 
von Anlagegruppen überschritten werden, wenn diese:  

a. auf einer Strategie beruhen, die auf einen gebräuchlichen Index ausgerichtet ist; 
die Anlagerichtlinien müssen den Index und die maximale prozentuale Abwei-
chung vom Index nennen; oder  

b. gestützt auf ihre Anlagerichtlinien das Gegenparteirisiko auf höchstens 20 Pro-
zent des Vermögens pro Gegenpartei beschränken und das Vermögen auf min-
destens zwölf Gegenparteien verteilen; die Anlagegruppe muss die Vermö-
gensanteile pro Gegenpartei mindestens einmal pro Quartal innerhalb eines 
Monats nach Quartalsende veröffentlichen.  

2 Die Stiftung muss Überschreitungen der Begrenzungen nach den Artikeln 54 und 
54a BVV 2 durch diese Anlagegruppen mindestens einmal pro Quartal veröffentli-
chen.  
3 Das Eidgenössische Departement des Innern kann die Anforderungen nach den 
Absätzen 1 und 2 näher umschreiben.  

Art. 27 Abs. 3  
3 Bauland, angefangene Bauten und sanierungsbedürftige Objekte dürfen gesamthaft 
höchstens 30 Prozent des Vermögens einer Anlagegruppe betragen. Ausgenommen 
sind Anlagegruppen, die ausschliesslich in Bauprojekte investieren; diese können 
fertiggestellte Objekte behalten.221 

Art. 28 Abs. 1 Bst. e und f und 4 zweiter Satz  
1 Anlagegruppen im Bereich alternativer Anlagen müssen mittels kollektiver Anla-
gen investieren. Ausnahmen sind zulässig bei der Anlage:  

e. in Infrastruktur;221 
f. in Forderungen nach Artikel 53 Absatz 3 BVV 2.221 

4 … Bei Anlagegruppen im Infrastruktur-Bereich dürfen der Fremdkapitalanteil des 
über Zielfonds gehaltenen Kapitals maximal 40 Prozent des Vermögens der Anlage-
gruppe und der Fremdkapitalanteil pro Zielfonds maximal 60 Prozent betragen.221 

Art. 29 Abs. 1 Einleitungssatz sowie Bst. d und e  
1 Für gemischte Anlagegruppen gelten folgende Grundsätze:221  

d. Werden die Begrenzungen von Forderungen gegenüber einzelnen Schuldnern 
und von Beteiligungen an einzelnen Gesellschaften überschritten (Art. 26a), so 
muss:  
1. die Überschreitung ausdrücklich aus dem Namen oder Namenszusatz der 

Anlagegruppe hervorgehen;  
2. in den Anlagerichtlinien festgelegt werden, welche Begrenzungen in 

welchem Ausmass überschritten werden dürfen; und  

3. aus den regelmässigen Publikationen und dem Jahresbericht ersichtlich 
werden, welche Begrenzungen in welchem Ausmass überschritten wer-
den.221 

e. Die Begrenzungen nach Artikel 55 BVV 2 dürfen überschritten werden, wenn 
die Bedingungen nach Buchstabe d eingehalten werden und der Anteil alterna-
tiver Anlagen nicht mehr als 25 Prozent des Vermögens der Anlagegruppe be-
trägt.221 

Art. 30 Abs. 3bis 
3bis Der Anteil einer ausländischen kollektiven Anlage kann mehr als 20 Prozent des 
Vermögens der Anlagegruppe betragen, sofern diese Anlage von einer ausländischen 
Aufsichtsbehörde zugelassen ist, mit welcher die FINMA eine Vereinbarung nach 
Artikel 120 Absatz 2 Buchstabe e des KAG abgeschlossen hat.221 

Art. 32 Abs. 2 Bst. b  
2 Sie sind nur zulässig bei:  

b. Anlagegruppen im Bereich alternativer Anlagen, sofern die Notwendigkeit ei-
ner Tochtergesellschaft mit Anlagecharakter im Rahmen des Vorprüfungsver-
fahrens schlüssig dargelegt wird.221 

Art. 35 Abs. 2 Bst. b, h und i  
2 Die Stiftung veröffentlicht innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Ge-
schäftsjahres einen Jahresbericht, der zumindest die folgenden Angaben enthält:  

b. Namen und Funktionen der Expertinnen und Experten, einschliesslich der 
Schätzungsexpertinnen und -experten (Art. 11), der Anlageberaterinnen und -be-
rater sowie der Vermögensverwalterinnen und Vermögensverwalter;221      

h. Überschreitungen der Begrenzungen von Forderungen gegenüber einzelnen 
Schuldnern und von einzelnen Gesellschaftsbeteiligungen durch Anlagegrup-
pen nach Artikel 26a Absatz 1;221 

i. Überschreitungen der Begrenzungen durch gemischte Anlagegruppen nach Ar-
tikel 29 Absatz 1 Buchstabe e.221 

Art. 37 Abs. 2  
2 Bei Anlagegruppen mit Immobilien, alternativen Anlagen oder hochverzinslichen 
Obligationen sowie in Fällen nach Artikel 21 Absatz 2 muss die Stiftung einen Pros-
pekt veröffentlichen. Bei neuen Anlagegruppen muss der Prospekt vor der Eröffnung 
der Zeichnungsfrist veröffentlicht werden. Änderungen des Prospekts sind ebenfalls 
zu veröffentlichen.221 

Art. 41 Abs. 2 zweiter Satz  
2 … Für die Bewertung der Anlagen kann die Aufsichtsbehörde Kriterien vorgeben 
sowie die Artikel 84 und 85 KKV-FINMA als massgeblich erklären.221 



Art. 44b 221 Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 21. Juni 2019 
1 Bestehende Anlagestiftungen müssen ihre Stiftungssatzungen innerhalb von zwei 
Jahren ab Inkrafttreten der Änderung vom 21. Juni 2019 an die geänderten Bestim-
mungen anpassen.  
2 Für die Zusammensetzung und Wahl des Stiftungsrats nach Artikel 5 und die Ver-
meidung von Interessenkonflikten und Rechtsgeschäften mit Nahestehenden nach 
Artikel 8 Absätze 2 und 4 wird eine Übergangsfrist von zwei Jahren gewährt. 


